
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  3. März 2020  

Mandantenbrief März 2020 
 

Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Missbrauch von Kundendaten rechtfertigt fristlose Kündigung 
 
Einkommensteuer 

· Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeitszimmer 

· Selbst bewohntes Haus verkauft - Keine Spekulationssteuer trotz Zwischenver-
mietung 

Lohn und Gehalt 
· Lohnfortzahlung bei behördlich angeordneter Betriebsschließung? Kurzarbeit wä-

re eine Option 
· Nochmals: Verbesserung bei der steuerlichen Behandlung von Diensträder 

Umsatzsteuer 
· Zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der Differenzbesteuerung un-

terliegenden Wiederverkäufern 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 
 
 

Termine Steuern/Sozialversicherung März/April 2020 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.20201 14.04.20202 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.03.2020 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.2020 Entfällt 
Umsatzsteuer 10.03.20203 14.04.20204 
Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 13.03.2020 17.04.2020 
Scheck6 06.03.2020 09.04.2020 

Sozialversicherung7 27.03.2020 28.04.2020 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-

lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzu-

führen. 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszah-

lern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zah-
lung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig er-
folgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugs-
stelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.03.2020/24.04.2020, jeweils 0 Uhr) vorlie-
gen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeits-
termin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Allgemein 

Missbrauch von Kundendaten rechtfertigt fristlose Kündigung 
Im vorliegenden Fall war der Kläger bei der Beklagten als SAP-Berater angestellt. Vom 
Rechner eines Spielcasinos aus bestellte er Kopfschmerztabletten für zwei Vorstandsmit-
glieder einer Kundin der Beklagten, wobei er zwecks Zahlung per Lastschrift auf zuvor von 
einem verschlüsselten Rechner der Kundin auf einen privaten Memory-Stick heruntergela-
dene Namen, Anschriften und Bankverbindungsdaten von Kunden der Kundin zurückgriff. Er 
ließ dem Vorstand dieser Kundin die Anmerkung zukommen, dass sie aufgrund der Bestel-
lung sehen könnten, wie einfach Datenmissbrauch sei. Der Kläger hatte die Beklagte zuvor 
nicht über bestehende Sicherheitslücken bei der Kundin informiert. Nachdem er eine fristlose 
Kündigung von der Beklagten erhielt, erhob er dagegen Kündigungsschutzklage. 
Das Arbeitsgericht Siegburg wies die Klage ab. Die fristlose Kündigung sei gerechtfertigt. 
Der Kläger habe durch sein Vorgehen gegen seine Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Inte-
ressen des Arbeitgebers eklatant verstoßen.  

Einkommensteuer 

Schätzung der Einnahmen und Umsätze bei einem Imbiss 
Bei der Außenprüfung eines Imbisses kam der Betriebsprüfer zu der Einschätzung, dass die 
Aufzeichnungen über die Höhe der Einnahmen im Prüfungszeitraum grob mangelhaft waren. 
Es fehlten Einzelaufzeichnungen an insgesamt 1.090 Tagen. Unabhängig davon erfüllten die 
aufbewahrten Tagesendsummenbons der elektronischen Kasse nicht die erforderlichen 
Formerfordernisse, weil die Bons keinerlei Angaben zu eventuellen Stornierungen aufwie-
sen. Das ohne gesetzliche Verpflichtung geführte Kassenbuch war nur wöchentlich und nicht 
täglich geführt worden, und daher nicht aussagekräftig. Für den Betrieb wurden Rohge-
winnaufschlagsätze (RGAS) i. H. von 77-86 % pro Jahr erklärt. Diese Werte standen in ei-
nem erheblichen Missverhältnis zu sämtlichen Erfahrungen im Wirtschaftsverkehr über die 
Höhe von RGAS im Gastronomiebereich. Der Betriebsprüfer sah daher eine Schätzung mit-
tels eines externen Betriebsvergleichs als sachgerecht an und legte RGAS von 238 % auf 
den erklärten Wareneinsatz fest. Durch diese Hinzuschätzung kam es zu Steuernachforde-
rungen in beträchtlicher Höhe, gegen die der Imbissbetreiber im Wege der Klage vorging. 
Das Finanzgericht Hamburg erklärte die Schätzung durch das Finanzamt auf Basis des ex-
ternen Betriebsvergleichs für zulässig und damit auch das Heranziehen der amtlichen Richt-
satzsammlung. Eine Schätzungsbefugnis des Finanzamts bestehe bei überwiegenden Bar-
geschäften dann, wenn keine Einzelaufzeichnungen vorgelegt werden und die Tages-
endsummenbons keine Stornierungen ausweisen. Zudem könne die Schätzung auf einen 
externen Betriebsvergleich gestützt werden, wenn das Speisenangebot sehr vielfältig ist, die 
Relevanz der einzelnen Warengruppen schwer ermittelbar ist und die fehlenden Überprü-
fungsmöglichkeiten vom Steuerpflichtigen zu vertreten sind. 

Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeitszimmer 
Eine Lehrerin machte Aufwendungen für ihr häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten 
geltend, die mit dem Höchstbetrag von 1.250 Euro anerkannt wurden. Das Arbeitszimmer 
machte ca. 10 % der Wohnfläche aus. Sie hatte die Eigentumswohnung im Jahr 2012 erwor-
ben und veräußerte sie im Jahr 2017. Das Finanzamt berücksichtigte den anteiligen Erlös für 
das Arbeitszimmer als Veräußerungsgewinn. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hielt dies nicht für rechtmäßig. Zwar sei die Veräuße-
rung der Eigentumswohnung innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist erfolgt, allerdings 
gelte eine Ausnahme bei selbstgenutztem Wohneigentum. Die Klägerin habe ihre Wohnung 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Daran ändere auch das häusliche Arbeits-



 
zimmer nichts. Die Nutzung eines untergeordneten Teils der Wohnung für berufliche Zwecke 
stehe der Befreiung nicht entgegen. 

Doppelte Haushaltsführung von Ledigen bei Beteiligung an den Kosten eines Mehrge-
nerationenhaushaltes 
Nach der seit 2014 geltenden Neuregelung im Reisekostenrecht erfordert eine Wohnung 
außerhalb des Ortes der ersten Tätigkeitsstätte, dass der Steuerpflichtige sich finanziell an 
den "Kosten der Lebensführung" beteiligt. Diese Neuregelung - eine Gesetzesverschärfung - 
richtet sich vor allem gegen die steuerliche Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung 
in Fällen, in denen ledige Arbeitnehmer außerhalb des Ortes ihrer ersten Tätigkeitsstätte 
mietfrei eine Wohnung oder ein Zimmer im Haus der Eltern bewohnen (sog. Mehrgeneratio-
nenhaushalte). 
Im Streitfall bewohnte ein lediger Elektroingenieur (Kläger) ohne Mietvertrag in seinem El-
ternhaus zusammen mit seinem Bruder eine nicht abgeschlossene Wohnung im Oberge-
schoss, während die Eltern im Erdgeschoss lebten. Der Kläger beteiligte sich nicht an den 
laufenden Haus- und Nebenkosten, überwies aber im Dezember des Streitjahres rund 1.200 
Euro als monatliche Kostenbeteiligung für Januar bis Dezember sowie einen Betrag von 550 
Euro (Beteiligung an der Fenstererneuerung im Elternhaus). Anhand von Kreditkartenab-
rechnungen konnte er nachweisen, dass er für Lebensmitteleinkäufe am Heimatort 1.410 
Euro ausgegeben hatte. Am Arbeitsort bewohnte er eine gemietete Zweitwohnung (Zwei-
Zimmer-Wohnung). Das Finanzamt lehnte den Abzug der Aufwendungen für eine doppelte 
Haushaltführung ab, da eine erforder-liche Beteiligung an den laufenden Haus- und Woh-
nungskosten nicht rückwirkend herbeigeführt werden könne.  
Das Finanzgericht Niedersachsen hat als erstes Finanzgericht zu der genannten Neurege-
lung Stellung genommen und gab der Klage statt. Auch einmalige, unregelmäßige oder au-
ßergewöhnliche Kostenbeiträge seien anzurechnen. Auf den Zahlungszeitpunkt - Anfang, 
Mitte oder Ende des jeweiligen Jahres - komme es nicht an. Das beklagte Finanzamt hat 
mittlerweile Revision eingelegt.  

Selbst bewohntes Haus verkauft - Keine Spekulationssteuer trotz Zwischenvermietung 
Wenn Eigentümer ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen, fällt auf den Gewinn grundsätzlich 
Einkommensteuer an, außer wenn seit dem Kauf zehn Jahre vergangen sind oder die Im-
mobilie zumindest im Jahr der Veräußerung und den beiden vorangegangenen Jahren nur 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden ist. Das gilt auch dann, wenn das Haus vor dem 
Verkauf ein paar Monate vermietet war. Entscheidend ist die Nutzung in den Vorjahren des 
Verkaufs.  
In einem Streitfall hatte ein Mann im Jahr 2006 eine Eigentumswohnung erworben und diese 
bis April 2014 durchgehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Von Mai 2014 bis zum Ver-
kauf der Wohnung im Dezember 2014 vermietete er die Wohnung. Das Finanzamt ermittelte 
im Jahr des Verkaufs einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn, denn die Steuerbefrei-
ung gelte nur für selbst genutzte Immobilien. 
Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem Mann Recht. Es genüge, wenn die Immobilie im 
Vorjahr des Verkaufs durchgehend selbst genutzt worden sei. Für das zweite Vorjahr und 
das Verkaufsjahr genüge es, wenn der Kläger die Wohnung zumindest einen Tag selbst be-
wohnt habe. 

Lohn und Gehalt 

Lohnfortzahlung bei behördlich angeordneter Betriebsschließung? Kurzarbeit wäre 
eine Option 

Muss ein Betrieb aufgrund behördlicher Anordnung des Infektionsschutzes (drohende Pan-
demie) vorübergehend geschlossen werden, so tragen die Arbeitgeber zunächst mal das 
Betriebsrisiko. Das hat ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums dem Redaktionsnetz-



 
werk Deutschland (RND) gesagt. Die Arbeitnehmer behielten im Grundsatz ihren Entgeltan-
spruch, wenn sie deswegen nicht arbeiten können. Aber: Ganz so einfach ist das nicht.  

Lohnfortzahlung als Betriebsrisiko? 

Wie es weiter heißt, seien die Arbeitnehmer zwar arbeitsfähig und arbeitsbereit, können aber 
„aus Gründen nicht beschäftigt werden, die in der betrieblichen Sphäre des Arbeitgebers 
liegen“, fasst das RND die Aussage des Bundesministeriums zusammen. Auch von außen 
auf den Betrieb einwirkende Umstände, die sich als höhere Gewalt (z.B. Unwetter) darstell-
ten, gehören dazu. Soweit der Arbeitgeber keine Ausweichmöglichkeit anbieten kann, müsse 
auch nicht nachgearbeitet werden, heißt es. 

 Beachten Sie | Ganz so einfach ist es aber nicht. Rechtlich strittig ist es immer dann, wenn 
weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber den Ausfall zu vertreten haben. Auch Arbeits-
verträge oder Betriebsvereinbarungen könnten eindeutigere Regelungen beinhalten, nach 
denen Sie ggf. auch ausgefallene Arbeitszeit zu einem späteren Zeitpunkt nacharbeiten las-
sen können. 
 
Tipp: Im Zweifel Kurzarbeit beantragen 

Arbeitgeber sollten nicht zögern und im Zweifel Kurzarbeitergeld beantragen. Das entlastet 
sie, weil dann auch das Arbeitsamt (Bundesagentur für Arbeit) zahlen muss. Stellen Sie da-
bei auf das in § 96 Abs. 3 SGB  III beschriebene „unabwendbare Ereignis“ ab, dass erhebli-
che Arbeitsausfälle zur Folge hatte.  

§ 96 Abs.3 SGB III 

Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere vor, wenn ein Arbeitsausfall auf ungewöhnli-
chen, von dem üblichen Witterungsverlauf abweichenden Witterungsverhältnissen beruht. 
Ein unabwendbares Ereignis liegt auch vor, wenn ein Arbeitsausfall durch behördliche oder 
behördlich anerkannte Maßnahmen verursacht ist, die vom Arbeitgeber nicht zu vertreten 
sind. 
Eine Garantie, dass das beantragte Kurzarbeitergeld auch fließen wird, obliegt aber der be-
hördlichen Prüfung des Einzelfalls. 

Entgelt für die Anbringung von Werbung auf privatem Pkw ist lohnsteuerpflichtig 
Ein Arbeitgeber schloss mit Mitarbeitern „Mietverträge über Werbeflächen an deren privaten 
Fahrzeugen“ ab, in denen sich die betreffenden Mitarbeiter zur Anbringung von Kennzei-
chenhaltern mit der Firmenwerbung gegen ein Entgelt i. H. v. 255 Euro im Jahr verpflichte-
ten. Das Finanzamt verlangte für das Entgelt Lohnsteuer.  
Das Finanzgericht Münster hielt das für rechtmäßig. Die Zahlungen des Arbeitgebers für das 
Anbringen der Kennzeichenhalter mit Firmenwerbung stellten Arbeitslohn dar. Entscheidend 
für die Zahlungen sei die Stellung der Vertragspartner als Arbeitnehmer und damit im weites-
ten Sinne deren Arbeitstätigkeit gewesen. Die betriebsfunktionale Zielsetzung, Werbung zu 
betreiben, habe nicht eindeutig im Vordergrund gestanden. Letzteres hätte nur dann ange-
nommen werden können, wenn durch eine konkrete Vertragsgestaltung die Förderung des 
Werbeeffekts sichergestellt worden wäre. Die vom Arbeitgeber geschlossenen Verträge hät-
ten aber insbesondere keinerlei Vorgaben enthalten, um einen werbewirksamen Einsatz des 
jeweiligen Fahrzeugs sicherzustellen.  

Nochmals: Verbesserung bei der steuerlichen Behandlung von Diensträdern 
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben sich erneut in einem gemeinsamen Schrei-
ben zur steuerlichen Behandlung von Fahrrädern geäußert, die Arbeitnehmer von ihren Ar-
beitgebern überlassen bekommen. 
Überlässt der Arbeitgeber oder auf Grund des Dienstverhältnisses ein Dritter dem Arbeit-
nehmer ein betriebliches Fahrrad zur privaten Nutzung zusätzlich zum ohnehin geschulde-



 
ten Arbeitslohn, ist diese Überlassung steuerfrei (§ 3 Nr. 37 EStG). Erfolgt die Überlassung 
im Rahmen einer Gehaltsumwandlung, muss dieser zum Arbeitslohn gehörende geldwerte 
Vorteil versteuert werden. Regelmäßig erfolgt die Berechnung des zu versteuernden geld-
werten Vorteils mit der 1 %-Methode, d. h. der Arbeitnehmer zahlt jeden Monat auf 1 % des 
Anschaffungspreises Steuern.  
Das neue Schreiben korrigiert nun die Bestimmung zum Anschaffungspreis. Die Berech-
nungsgrundlage für die Festlegung der monatlich fälligen Steuern ist grundsätzlich die auf 
volle 100 Euro abgerundete unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs 
oder Großhändlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahrrads einschließlich der Um-
satzsteuer. Das gilt auch dann, wenn der tatsächliche Kaufpreis niedriger war. 
Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das betriebliche Fahrrad erstmals nach dem 
31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2031, wird die Bemessungsgrundlage halbiert. 
Der Arbeitnehmer versteuert demnach nicht 1 % der unverbindlichen Preisempfehlung, son-
dern nur noch 0,5 %.  
Und ab 1. Januar 2020 muss nur noch 0,25 % der unverbindlichen Preisempfehlung ver-
steuert werden. In diesen Fällen kommt es nicht auf den Zeitpunkt an, zu dem der Arbeitge-
ber dieses Fahrrad angeschafft, hergestellt oder geleast hat, sondern nur auf den Zeitpunkt 
der Überlassung. Diese Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2030. 
Wurde das betriebliche Fahrrad vor dem 1. Januar 2019 vom Arbeitgeber bereits einem Ar-
beitnehmer zur privaten Nutzung überlassen, bleibt es bei einem Wechsel des Nutzungsbe-
rechtigten nach dem 31. Dezember 2018 für dieses Fahrrad bei der vollen Bemessungs-
grundlage, also 1 % der unverbindlichen Preisempfehlung. 

Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege werden angehoben 
Die Pflegekommission hat sich auf höhere Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege 
geeinigt. Die Mindestlöhne für Pflegehilfskräfte sollen ab 1. Juli 2020 im Osten und im Wes-
ten in vier Schritten auf einheitlich 12,55 Euro pro Stunde steigen. Darüber hinaus wurde ein 
Pflegemindestlohn für qualifizierte Pflegehilfskräfte (Pflegekräfte mit einer mindestens 1-
jährigen Ausbildung und einer entsprechenden Tätigkeit) und für Pflegefachkräfte festgelegt. 
Ab dem 1. April 2021 sollen für qualifizierte Pflegehilfskräfte im Osten ein Mindestlohn in 
Höhe von 12,20 Euro pro Stunde und im Westen in Höhe von 12,50 Euro pro Stunde einge-
führt werden. Die Ost-West-Angleichung soll zum 1. September 2021 auf einheitlich 12,50 
Euro pro Stunde vollzogen werden. Ab 1. April 2022 soll der Mindestlohn für qualifizierte 
Pflegehilfskräfte auf 13,20 Euro pro Stunde steigen. 
Zum 1. Juli 2021 soll für Pflegefachkräfte ein einheitlicher Mindestlohn in Höhe von 15,00 
Euro pro Stunde eingeführt werden. Ab 1. April 2022 soll der Mindestlohn für Pflegefachkräf-
te auf 15,40 Euro pro Stunde steigen. 
Hinweis: Für Beschäftigte in der Pflege soll es neben dem gesetzlichen Urlaubsanspruch 
einen Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub geben. Dieser beträgt bei Beschäftigten 
mit einer 5-Tage-Woche für das Jahr 2020 fünf Tage. Für die Jahre 2021 und 2022 soll der 
Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub jeweils sechs Tage betragen. 

Umsatzsteuer 

Bei Bäckereien im Eingangsbereich von Supermärkten gilt beim Verkauf von Backwa-
ren zum dortigen Verzehr der volle Umsatzsteuersatz 
Die Betreiberin von insgesamt 84 Konditoreien und Cafés, die sich zum größten Teil in nicht 
abgetrennten Eingangsbereichen von Lebensmittelmärkten (sog. Vorkassenzonen) befan-
den, verkaufte Backwaren über den Ladentresen. Die Kunden konnten zum Verzehr die teil-
weise mit Tischdecken und Blumenschmuck versehenen Tische nutzen, mussten aber das 
Geschirr selbst abräumen. Das Finanzamt unterwarf die Umsätze dem Regelsteuersatz.   
 
Das Finanzgericht Münster hielt das für rechtmäßig. Die Umsätze seien nicht als begünstigte 
Lebensmittellieferungen, sondern als dem Regelsteuersatz unterliegende sonstige Leistun-



 
gen zu behandeln. Den Kunden würden nicht nur Backwaren verkauft, sondern zusätzliche 
Dienstleistungen erbracht. Für den Verzehr seien teilweise mit Dekoration versehene Tische 
und Sitzmöglichkeiten sowie Geschirr zur Verfügung gestellt und das Mobiliar und das Ge-
schirr auch gereinigt worden. Es habe sich nicht um bloß behelfsmäßige Verzehrvorrichtun-
gen gehandelt. Das Mobiliar sei nach den objektiven Gegebenheiten auch ausschließlich zur 
Nutzung durch die Kunden der Bäckereifilialen bestimmt gewesen. Dies hätte sich aus der 
räumlichen Anordnung in unmittelbarer Nähe der Verkaufstheken, der Farbe des Mobiliars, 
der vom übrigen Boden abweichenden Bodenfarbe und der entsprechenden Dekoration er-
geben.  

Zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der Differenzbesteuerung unterlie-
genden Wiederverkäufern -Bundesfinanzhof, XI-R-17/19, Urteil vom 23.10.2019- 

Bei der Ermittlung des Gesamtumsatzes nach der Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) ist 
bei einem Händler, der der Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) unterliegt, nicht auf die Diffe-
renz zwischen dem geforderten Verkaufspreis und dem Einkaufspreis (Handelsspanne), 
sondern auf die Gesamteinnahmen abzustellen. 

 
 


